
279 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (182 der Bei-I 
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bau
arbeiter-Urlaubsgesetz 1972 geändert wird 

Die g,egenstä11Jdliche Regieliungsvorlage enthält 
eine Anpas,sung der Urlaubsbestimmungen des 
BaUJarbeiter-U rlaUlbsgesetzes 1972 an die in ,der 
Regierungsvorlage .betrdfend die Vereinheit
Lichung des Urlaubsrechtes rund .d,ie Ein.führung 
einer Pflegefreis.tellung (150 der Beilagen) vor
gesehenen Reg,elungen. Weiters enthält der 
Gesetzentwurf Leistmngsverbesserungen, die von 
den Kollektivvertr,a;gsparteien vereinbart wur
den: Dazu gehören vor allem die Änderungen des 
Geltungsbereiches einschließlich der K:1arstellun
gen zum Beg.riff der Mischbetr,i,ebe, die N eu
regelung der Anwa;rtscha;ftswerte im Ver01'd
nungsweg, das Mindestausmaß der Anwartschafts
woche, ·die Erhöhung der Berechnungsgrundlage 
für die Zuschlagsleistung sowie die automatische 
Anpassung der Zuschlagswerte ,bei kollektivver
traglichen Lahnerhöhungen. Ferner ,sind Ände
rungen betreff,end .die Oligani&anionsvorschriften 
für die Url;l!Ulbskas~a vorgesehen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat in 
seiner Sitzung am 11. Mai 1?76 .beschlossen, 
einen Unterausschuß zur Vorberatung einzu
setzen. Diesem Unterausschuß ßehörten von der 
Sozialistischen Partei Österreichs die Abgeordne
ten M ade r t h a n e r, Mar,i,a Met z k e r, 
M 0 d 1, Pan s i, R e c h b erg e rund 
T r eie h 1, von der Österreichischen Volkspartei 
die Abgeordneten Dr. Hai der, Dr. Hau s e r, 
Dr. K 0 hIrn a: i e r, Dr. Sc h w i m m e rund 
W e den i g sowie von der Freiheitlichen Partei 
Österreichs Abgeordneter M e 1 t e r an. Nach 
der konstiuUJierenden Sitzung am 11. Mai 1976 
hat der Unterausschuß in seiner Sitzung am 
3. Juni 1976 die Vorlage ·unter Heranziehung 
von Sachverständigen beraten und einvernehm
lich Abänderungen vorgeschlagen. Gegenüber der 
Regierungsvorlage wUI1den folgende Bestimmun-
gen geändert: . 

a) Art. I Z. 4 der Regierungsvorlage, der die 
Bestimmung über ,den Zusatzurlaub ent
hielt, entfällt. 

b) Als Art. I Z. 6 ,in der vom Unteraus
schuß vorgeschlagenen Fasmng des Gesetz
entwul'fes wurde eine analoge Bestimmung 
zum Bundesgesetz über die Vereinheit
lichung .des Urlaubsrechtes laufgenommen, 
wonach für Zeiten einer bestimmten Ar
beitsvenhinderung der UrhUlbsantritt nicht 
vereinbart wel'den darf. 

c) Im § 7 a Abs. 3 wunde laIs vorIetzter 
Satz eine analoge Bestimmung zum Bun
desgesetz über ,die Vereinheit:l,idlung des 
Urlaubsrechtes eingefügt. 

d) Als Art. I Z. '9 wur,de eine BestimlllUng 
über das Ablösev,erbot ,aufgenommen. 

e) Im Art. II wunden in ,den Albs. 2 und 3 
die erforderlichen übet1gang~bestimmun
gen aufgenom,men. 

Dem Ausschuß für' soziale Verwaltung wurden 
in seiner Sitzung am 15. Juni 1976 die vom 
Unterausschuß einvernehml,ich vereinharten Ab
änderungsanträg,e vor:gelegt und ein mündlicher 
Bericht ,durch den Obmann des Unteraussdms
ses, Abgeordneten Pan s i, ersüattet. 

In der darauffolgenden Debatte, an der sich 
die Abß'eordneten Dr. K 0 h 1 ma i e r, Doktor 
S c h w i m m e rund M e 1 t e r sowie Vize
kanzler und Bundesminister für soziale Ver
walüung lng. H ä u s e r ,beteiligten, wurde von 
den Abgeordneten Pan s i, Dr. Sc h w i m m e r 
und Me 1 t e r mn gemeinslamer Abänderungs
antr.ag zu Art. I Z. 2 lit. ,a und Art. I Z. 7 ge
stellt, dem hinsichdich Art. I Z. 2 lit. a folgende 
Begründung .beigegeben Wtar: 

Diese Definition ,des Mi,smbetriebes soll klar
stellen, daß Tätigkeiten, ,die zwar an sich in den 
Tätigkeitsbereich der Betriehe nach § 2 fallen 
würden, jedoch nur ,im R,ahmen des gemäß § 32 
der Gewerbeordnung. 1973 zusteheruden Rechtes 
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2 279 der Beilagen 

ausgeübt wenden und daher auf den Betr.iebs
bereich beschränkt bldben, Ibei ,der BeurteiLung, 
ob ein Mischbetrieb vorliegt, außer Betracht zu 
lassen sind. 

Bei der Abstimmung wunde die Regierungs
vorlage in der vom Unterausschuß vorgeschlage
nen Fassung unter Berücksichtigung des obge
nannten Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Pansi, Dr. Schwimmer und Melter 
einstimmig angenommen. 

Zu Art. I Z. 1 stellte der Aus'schuß für soziale 
VerwaltuQg fest, daß für Arbeitnehmer, die auf 

Rechberger 
Beri eh tersta tter 

Grund dies,er Bestimmungen nunmehr in den 
Gel tungsber,eich des Bauarbei ter-U nla;ubsgesetzes 
faUen, § 34 Abs. 2 dieses Gesetzes anzuwenden 
ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung steHt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n
t rag, der NatiQnalrat wolle dem an g e-
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver- . / . 
fassung9mäß,ige Zustimmul1;g erteilen. 

Wien, 1976 06 lS 

Pansi 
Obmann· 
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-j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
. mit dem das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972, BGBl. 
Nr. 414, wird geändert w,ie folgt: 

1. a) Im § 2 Abs. 1 lit. a list nach dem Wort 
"KaminausschleiferbetDiebe" anstelle des Strich
punktes ein Beistrich zu setzen und sind fol
gende Worte anzufügen: "Fassadenbeschichtungs
betriebe (ausgenommen Betriebe der Maler und 
Anstreicher) ;" 

b) Im § 2 Abs. 1 ist der Punkt am Ende der 
lit. f durch einen Strichpunkt zu ersetzen- und 
sind nachstehende lit. g und h anzufügen: 

"g) Spezialbetriebe, die Tätigkeiten verrichten, 
die ihrer Art nach in den Tätigkeitsbereich 
der Betriebe nach lit. abis f fallen; 

h) Personalbereitstellungsbetriebe bezüglich 
jener Arbeitnehmer, die zu Tätigkeiten 
überlassen werden, die ihrer Art nach ·in 
den Tätigkeitsbereich der Betriebe nach 
lit. abis g fallen." 

2: a) § 3 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Betrieb~, in denen sowohl Tätigkeiten, 
di.e ihrer Art nach inden Tätigke~tsbereich der 
Betriebe nach. § 2 fallen, lals auch Tätigkeiten 
verrichtet wel1den, die ·ihner Art nach nicht in 
diese Tätigkeitsbereiche If'alllen, unterliegen als 
Mi·schbetriebe nach Maßg3Jbe der Abs. 2 bis 5 
den B,estimmungen dieses Bundes&esetzes. Aus
genOiffimen sind Betriebe, in <denen .di'e Tätigkei
ten ,im Sinne des § 2 3Jusschließlich für den eigenen 
Betrieb vorgenommen werden." 

b) § 3 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) In Mischbetrieben, in denen keine organi
satorische Trennung in Betriebsabteilungen be
steht, unterliegen nur jene Arbeitnehmer den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die über-

wiegend Tätigkeiten verrichten, die .ihrer Art 
nach in den Tätigkeitsbereich der Betriebe nach 
§ 2 fallen." 

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 des § 3 erhalten 
die Bezeichnung Abs. 4 und 5. 

3. § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. (1) Nach Beschäftigungszeiten von je
weils 46 Anwartschaftswochen (Anwartschafts
periode) gebührt dem Arbeitnehmer ein Urlaub 
von 24 Werktagen; er erhöht sich auf 30 Werk
tage, wenn Beschäftigungszeiten von mindestens 
920 Anwartschaftswochen erreicht wurden. 

(2) Der Arbeitnehmer erwirbt für jeden vom 
Arbeitgeber zu leistenden Zuschlag zum Lohn 
(§ 21) eine Anwartschaft auf den Zuschlagswert. 
Die Anwartschaften sind entsprech~nd dem Ur
laubsausmaß auf gemeinsamen Antrag der zu
ständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaf
ten der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber durch 
Verordnung des Bundesministers für soziale Ver
waltung festzusetzen. Hiebei hat die sich aus den 
in der Anwartschaftspel'iode' erworbenen An
wartschaften ergebende Leistung (Urlaubsentgelt) 
einer der Urlaubsdauer entsprechenden Lohnfort
zahlung in der Höhe des Lohnes gemäß § 21 
Abs. 3 zuzüglich eines Urlaubszuschusses im glei
chen Ausmaß zu entsprechen. Erfordert es die 
Gebarung der Urlaubskasse (§ 14), so hat der 
Bundesminister für soziale Verwaltung :in Ver
bindung mit einer Regelung gemäß' § 21 Abs. 1 
letzter Satz durch Verordnung die entsprechende 
Knderung der Anwartschaften vorzunehmen. 

(3) Für die Bemessung der Urlaubsdauer sind 
außer den Beschäftigungszeiten gemäß Abs. 1 an
zurechnen: 

a) Zeiten, für welche eine Haftentschädigung 
gemäß § 13 a Abs. 1 oder § 13 c Abs. 1 des 
Opferfürsorgegesetzes 1947, BGBl. Nr. 183, 
gebührt; 

b) Zeiten des ordentlichen Präsenzdienstes, so
fern entweder bereits vor der Binberufung 
zum Präsenzdienst Beschäftigungszeiten im 
Sinne des § 5 zurückgelegt wurden oder 
ein Arbeitsverhältnis im Sinne dieses Bun-
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4 279 der Beilagen 

desgesetzes 
Ableistung 
men wird; 

binnen sechs Werktagen nach Gründen an der Arbeitsleistung verhindert ist, 
des Präsenzdienstes aufgenom- während deren er Anspruch auf PflegefreisteI

c) Zeiten ,eines Beschäftigungsverbotes nach 
dem Mutterschutzgesetz, BGBl. Nr. 76/ 
1957, sofern kein Entgeltanspruch gegen 
den Arbeitgeber bestand; 

d) Zeiten einer vom Arbeitgeber oder von 
dessen Bevollmächtigten ausdrücklich ge
nehmigten Betriebsabwesenheit zur Teil
nahme an Ausbildungs-, Fortbildungs- und 
Schulungskursen; 

e) Zeiten einer erweiterten Bildungsfreistel
lung gemäß § 119 des Arbeitsverfassungs
gesetzes, BGBl. Nr. 22/1974; 

f) Zeiten der Tätigkeit als Entwicklungshelfer 
für eine Entwicklungshilfeorganisation im 
Sinne des § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
vom 10. Juli 1974, BGBl. Nr. 474. 

(4) Zeiten nach Abs. 3 sind für die Bemessung 
der Urlaubsdauer nur inso~eit anzurechnen, als 
sie nicht bereits als Beschäftigungszeiten gemäß 
Abs. 1 berücksichtigt wurden." 

4. a) § 5 erster Satz hat zu lauten: 

"Als Beschäftigungszeiten gemäß § 4 Abs. 1 
gelten:" 

b) § 5 lit. c hat zu lauten: 

"c) Zeiten einer durch Krankheit (Unglücks
fall), Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 
verursachten Arbeitsverhinderung für die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses oder, wenn 
das Arbeitsverhältnis während der Arbeits
verhinderungendet, für die Dauer des ge
setzlichen oder kollektivvertraglichen Ent
geltanspruches bei diesen Arbeitsverhin
derungen ;" 

c) § 5 lit. d hat zu lauten: 

"d) Zeiten einer durch sonstige Gründe ver
ursachten Arbeitsverhinderung, für die An
spruch auf Fortzahlung des Entgelts be
steht;" 

d) § 5 lit. g hat zu lauten: 

"g) Zeiten einer Bildungsfreistellung gemäß 
§§ 118 und 130 Abs. 3 des Arbeitsverfas-
sungsgesetzes ;" 

e) Dem § 5 ist als lit. h anzufügen: 

"h) Zeiten von Truppenübungen gemäß § 28 
Abs. 4 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/ 
1955, in der Dauer von höchstens 
60 Tagen." 

5. Im § 6 Abs. 1 bis 3 ist jeweils der Ausdruck 
,,32 Stunden" durch den Ausdruck ,,31 Stunden" 
zu ersetzen. 

6. a) § 7 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Für Zeiträume, während deren ein Arbeit

nehmer aus einem der im § 2 Entgeltfortzah
lungsgesetz 1974, BGBl. Nr. 399, genannten 

lung oder während deren er sonst Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung bei Entfall der Arbeitsleistung 
hat, darf der Urlaubsantritt nicht vereinbart wer
den, wenn diese Umstände bereits bei Abschluß 
der Vereinbarung bekannt waren. Gesch,ieht dies 
dennoch, gilt der Zeitraum der Arbeitsverhin
derung nicht als Urlaub." 

b) Die bisherigen Abs. 3 bis 6 des § 7 erhalten 
die Bezeichnung Abs. 4 bis 7. 

7. Nach § 7 ist ein § 7 a einzufügen, der samt 
überschrift zu lauten hat: 

"Erkrankung während des Urlaubes 

§ 7 a. (1) Erkrankt (verunglückt) ein Arbeit
nehmer während des Urlaubes, ohne dies vorsätz
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, 
so werden auf Werktage fallende Tage der Er
krankung, an denen der Arbeitnehmer durch die 
Erkrankung arbeitsunfähig war, auf das Urlaubs
ausmaß nicht angerechnet, wenn die Erkrankung 
länger als drei Kalendertage gedauert hat. 

(2) übt ein Arbeitnehmer während seines Ur
laubes eine dem Erholungszweck widersprechende 
Erwerbstätigkeit aus, so findet Abs. 1 keine An
wendung, wenn die Erkrankung (der Unglücks
fall) mit dieser Erwerbstätigkeit in ursächlichem 
Zusammenhang steht. 

(3) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber 
nach dreitägiger Krankheitsdauer die Erkrankung 
unverzüglich mitzuteilen. Ist dies aus Gründen, 
die nicht vom Arbeitnehmer zu vertreten sind, 
nicht möglich, so gilt die Mitteilung als recht
zeitig erfolgt, wenn sie unmittelbar nach Wegfall 
des Hinderungsgrundes nachgeholt wird. Bei 
Wiederantritt des Dienstes hat der Arbeitnehmer 
ohne schuldhafte Verzögerung ein ärztliches 
Zeugnis oder eine Bestätigung des zuständigen 
Krankenversicherungsträgers über Beginn, Dauer 
und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. 
Erkrankt der Arbeitnehmer während eines Ur
laubes im Ausland, sO muß dem ärztlichen Zeug
nis eine behördliche Bestätigung darüber beige
fügt sein, daß es von einem zur Ausübung des 
Arztberufes zugelassenen Arzt ausgestellt wurde. 
Eine solche behördliche Hestätigung ist nicht 
erforderlich, wenn die äI1zvliche Behandlung 
stationär oder ambulant in 'einer Kranken
anstaLt erfolgte und hi,erüber eine Bestätigung 
dieser Anstalt vorgelegt wird. Kommt der Ar
beitnehmer ,diesen Verpflichtungen nicht nach, so 
ist Abs. 1 nicht anzuwenden." -

8. a) § 8 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Dem Arbeitnehmer gebührt bei Antritt 
des Urlaubes ein Urlaubsentgelt (Urlaubsgeld zu
züglich Urlaubszuschuß), das den in der Anwart
schaftsperiode erworbenen Anwartschaften (§ 4 
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Abs. 2) und der Dauer des Urlaubes entspricht. 
Fällt in die Anwartschaftsperiode eine kollektiv
vertragliche Lohnerhöhung, so sind für die Be
rechnung aller Anwartschaften dieser Anwart
schaftspeI1iode jene Zuschlagswerte heranzuziehen, 
die sich auf Grund der Lohnerhöhung ergeben. 
Der Anspruch auf das Urlaubsentgelt richtet sich 
gegen die Urlaubskasse." 

b) Im § 8 Abs. 2 ist der Ausdruck "Nebenstelle 
der Urlaubskasse" durch den Ausdruck "Landes
stelle der Urlaubskasse" zu ersetzen. 

9. Nach § 9 ist ein § 9 a einzufügen, der samt 
überschrift zu lauten hat: 

"Ablöseverbot 

§ 9 a. Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, die für den Nichtverbrauch 
des Urlaubes Geld oder sonstige vermögenswerte 
Leistungen des Arbeitgebers vorsehen, sind rechts
unwirksam." 

10. a) Im § 14 Abs. 3 ist der Ausdruck "Kassen
nebensteIle" durch den Ausdruck "Landesstelle" 
zu ersetzen. 

b) Im § 14 Abs. 5 hat der letzte Satz zu lauten: 

"Dem Obmann (Stellvertreter) und den Mitglie
dern des Vorstandes, dem Vorsitzenden (Stell
vertreter) und den Mitgliedern des Kontroll
ausschusses sowie den Obmännern (Stellvertre
tern) der Beiräte kann eine ihrer Funktion und 
dem Umfang ihrer Aufgaben angemessene Funk
tionsgebühr zuerkannt werden, deren Höhe vom 
Ausschuß festgesetzt wird." 

11. a) § 15 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Verwaltungsorgane der Urlaubskasse 
sind der Ausschuß, der Vorstand, der Kontroll
ausschuß und für den Bereich einer Landesstelle 
der Beirat." 

b) Im § 15 Abs. 4 ist der Ausdruck "Aufsichts
rat" durch den Ausdruck "Kontrollausschuß" ·zu 
ersetzen. 

14. § 20 hat zu lauten: 

,,§ 20. (1) Ergibt sich in einem Geschäftsjahr ein 
bilanzmäßiger Gebarungsüberschuß, so hat der 
Ausschuß über 

a) dessen Verwendung zur Förderung von 
sozialen Einrichtungen oder solchen Ein
richtungen, die der Aus- und Weiterbildung 
der diesem Bundesgesetz unterliegenden 
Personen dienen; 

b) eine quotenmäßige Auf teilung auf Arbeit
nehmer und Arbeitgeber 

zu beschließen. 

(2) Der Beschluß nach Abs. 1 hat auf Grund 
von Vorschlägen der Gruppen der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber im Ausschuß zu erfolgen, wobei 
das Vorschlagsrecht jeder Gruppe für die Hälfte 
des Gebarungsüberschusses zusteht. Die Gruppen 
können die Verwendungsmöglichkeiten des Abs. 1 
im Rahmen des ,ihnen zustehenden Anteiles am 
Gebaru~gsüberschuß auch wahlweise oder ge
meinsam in Anspruch nehmen. über die Vor
schläge der Gruppen ist ein gemeinsamer Be
schluß zu fassen." 

15. a) § 21 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Arbeitgeber hat für jeden Arbeit
nehmer die auf die einzelnen Anwartschafts
wochen entfallenden Zuschläge,' ausgenommen für 
Zeiten des Urlaubes (§§ 4 und 4 a) und der Trup
penübungen (§ 5 lit. h), zu entrichten. Der Zu
schlag für die Zeiten des Urlaubes und der Trup
penübungen wird von der Urlaubskasse selbst 
geleistet. " 

b) Im § 21 Abs. 3 ist der Ausdruck ,,20 v. H." 
durch den Ausdruck ,,25 v. H." zu ersetzen. 

c) Im § 21 Abs. 4 sind die Ausdrücke ,,32 Stun
den" und ,,20 v. H." durch die Ausdrücke 
,,31 Stunden" und ,,25 v. H." zu ersetzen. 

d) Im § 21 Abs. 5 ,ist der Klammerausdruck 
,,(§ 14 Abs. 2 Z. 2 des Betriebsrätegesetzes, BGBl. 
Nr. 97/1947)" durch den Klammerausdruck ,,(§ 96 
Abs. 1 Z. 4 des Arbeitsverfassungsgesetzes)" zu 
ersetzen. 

c) Im § 15 Abs. 5 ,ist der Ausdruck "Neben- 16. Im § 23 hat' der Klammerausdruck ,,(Ver-
stelle" durch den Ausdruck "Landesstelle" zu er- trauensmännern)" zu entfallen. 
setzen. 

12. a) Im § 16 Abs. 3 und 4 ist der Ausdruck 
"Aufsichtsrat" durch den Ausdruck "Kontroll
ausschuß" zu ersetzen. 

b) Im § 16 Abs. 5 ist der Ausdruck "Neben
stelle" durch den Ausdruck "Landesstelle" zu er
setzen. 

13. Im § 17 Abs. 1 ist der Ausdruck "nach An
hörung des Aufsichtsrates" durch den Ausdruck 
"nach Anhörung des Kontrollausschusses" zu er
setzen. 

17. a) § 25 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Bestreitet der Arbeitgeber die Vorschrei

bung gemäß Abs. 1 mit der Begründung, nicht in 
den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes zu fal
len, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf 
Antrag der Urlaubskasse ehestens, spätestens aber 
einen Monat nach Einlangen des Antrages mittels 
Bescheides festzustellen, ob der Arbeitgeber den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes unterliegt." . 

b) Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
Abs. 5, dessen erster Satz wie folgt zu lauten 
hat: 
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"über Berufungen gegen einen Bescheid nach 
Abs. 3 und 4 entscheidet der Landeshauptmann." 

c) Der bishe~ige Abs. 5 erhält die Bezeichnung 
Abs.6. 

d) Der bisherige Abs. 6 erhält die Bezeichnung 
Abs. 7, dem nachstehende Sätze anzufügen sind: 
"Leistet der Betriebsnachfolger der Aufforderung 
der Urlaubskasse, den Rückstand seines Vorgän
gers binnen 14 Tagen zu bezahlen, nicht Folge, 
so hat die Urlaubskasse bei der zuständigen Be
zirksverwaltungsbehörde den Antrag zu stellen, 
einen Bescheid des Inhalts zu erlassen, daß der 
Betriebsnachfolger den Rückstand binnen zwei 
Wochen an die Urlaubskasse zu entrichten hat. 
Abs. 5 gilt sinngemäß." 

18. Im § 41 lit. a ist der Ausdruck ,,§§ 2 Abs. 3 
und 3 Abs. 4" durch den Ausdruck ,,§§ 2 Abs. 3 
und 3 Abs. 5" zu ersetzen. 

Artikel II 
Inkr·afttreten und Vollziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 27. Dezember 
1976 ,in Kraft. . 

(2) Für Anwartschaftsperioden, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes endeten, gel
ten hinsichtlich des Urlaubes und der Ansprüche 
auf Urlaubsentgelt und Abfindung die Bestim
mungen des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 1972 in 
der bisherigen Fassung. 

(3) Liegen die Anwartschaftswochen einer An
wartschaftspefliode teils vor, teils nach dem In
krafttreten dieses Bundesgesetzes, so gelten die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für die ge
samte Anwartschaftsperiode. 

(4) Verordnungen auf Grund der Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an er
lassen werden. Diese Verordnungen dürfen frü
hestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit
punkt ,in Kraft gesetzt werden. 

(5) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes 
:ist der Bundesminister für soziale Verwaltung be
traut. 
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